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STADT FRECHEN

 
 

Ordnungsbehördliche Verordnung vom 02.11.2018 
zur Aufhebung der Ordnungsbehördlichen Verordnungen vom 

17.10.2018 über das Offenhalten von Verkaufsstellen am 04.11.2018 
anlässlich des Martinsmarktes 

 
 

Aufgrund des §§ 3 Absatze 1, 27 Absatz 4 und 29 Absatz 4 des Gesetzes über Aufbau und 
Befugnisse der Ordnungsbehörden – Ordnungsbehördengesetz (OBG) vom 13.05.1980 
(GV.NW. 1980 S.258), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW. 
S.1062), erlässt die Stadt Frechen als örtliche Ordnungsbehörde im Wege einer Dringlichen 
Entscheidung gemäß § 60 Absatz 1 Satz 2 GO NRW vom 14.07.1994(GV. NRW S.666) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.01.2018 (GV NRW. S.90), folgende 
Ordnungsbehördliche Verordnung: 
 

§ 1 
 
Die Ordnungsbehördlichen Verordnungen vom 17.10.2018 über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen am 04.11.2018 anlässlich des Martinsmarktes werden aufgehoben.  

 
§ 2 

 
Diese ordnungsbehördliche Verordnung tritt am Tag nach Ihrer Verkündung im Amtsblatt der 
Stadt Frechen in Kraft. 
 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung wird hiermit verkündet. 
 
Frechen, 02.11.2018 
 
Die Bürgermeisterin 
als örtliche Ordnungsbehörde 
 
 
 
Susanne Stupp 
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STADT FRECHEN

 
 

Ergänzende Ordnungsbehördliche Verordnung vom 02.11.2018 
über das Offenhalten von Verkaufsstellen am 04.11.2018 

zum Martinsmarkt im Bereich der Fußgängerzone 
 
 

Aufgrund des § 6 Absätze 1 und 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 
(Ladenöffnungsgesetz - LÖG NRW) vom 16. November 2006 (GV.NRW.S. 516), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 13. April 2013 (GV. NRW. S.208), in Verbindung mit § 27 Absatz 
4 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden - 
Ordnungsbehördengesetz (OBG) vom 13. Mai 1980 (GV.NW.1980 S.528), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW. S.1062), erlässt die Stadt Frechen als 
örtliche Ordnungsbehörde im Wege einer Dringlichen Entscheidung gemäß § 60 Absatz 1 
Satz 2 GO NRW für das Gebiet der Stadt Frechen folgende ergänzende 
ordnungsbehördliche Verordnung: 
 

§ 1 
 
Am 04.11.2018 dürfen zusätzlich alle nicht von der „Ordnungsbehördliche Verordnung vom 
27.04.2018 über das Offenhalten von Verkaufsstellen am 04.11.2018“ erfassten 
Verkaufsstellen auf der Hauptstraße, Antoniterstraße, Keimesstraße, Dr.-Tusch-Straße, 
Sternengasse, Josefstraße und Rothkampstraße, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
geöffnet sein. Die Sonderregelungen u.a. des § 5 Ladenöffnungsgesetz NRW für bestimmte 
Verkaufsstellenarten bleiben hiervon unberührt.  

 
§ 2 

 
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig die Verkaufsstellen außerhalb der in 
§ 1 zugelassenen Geschäftszeiten offen hält. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 Absatz 
2 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten NRW mit einer Geldbuße geahndet 
werden. 
 

§ 3 
 

Diese ordnungsbehördliche Verordnung tritt am Tag nach Ihrer Verkündung im Amtsblatt der 
Stadt Frechen in Kraft. 
 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung wird hiermit verkündet. 
 
Frechen, 02.11.2018 
 
Die Bürgermeisterin 
als örtliche Ordnungsbehörde 
 
 
 
Susanne Stupp 
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STADT FRECHEN

 
 

Ergänzende Ordnungsbehördliche Verordnung vom 02.11.2018 
über das Offenhalten von Verkaufsstellen am 04.11.2018 

zum Martinsmarkt auf der Kölner Straße 
 
 

Aufgrund des § 6 Absätze 1 und 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 
(Ladenöffnungsgesetz - LÖG NRW) vom 16. November 2006 (GV.NRW.S. 516), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 13. April 2013 (GV. NRW. S.208), in Verbindung mit § 27 Absatz 
4 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden - 
Ordnungsbehördengesetz (OBG) vom 13. Mai 1980 (GV.NW.1980 S.528), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW. S.1062), erlässt die Stadt Frechen als 
örtliche Ordnungsbehörde im Wege einer Dringlichen Entscheidung gemäß § 60 Absatz 1 
Satz 2 GO NRW für das Gebiet der Stadt Frechen folgende ordnungsbehördliche 
Verordnung: 
 

§ 1 
 
Am 04.11.2018 dürfen zusätzlich alle Verkaufsstellen auf der Kölner Straße in der Zeit von 
13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein. Die Sonderregelungen u.a. des § 5 
Ladenöffnungsgesetz NRW für bestimmte Verkaufsstellenarten bleiben hiervon unberührt.  

 
§ 2 

 
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig die Verkaufsstellen außerhalb der in 
§ 1 zugelassenen Geschäftszeiten offen hält. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 Absatz 
2 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten NRW mit einer Geldbuße geahndet 
werden. 
 

§ 3 
 

Diese ordnungsbehördliche Verordnung tritt am Tag nach Ihrer Verkündung im Amtsblatt der 
Stadt Frechen in Kraft. 
 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung wird hiermit verkündet. 
 
Frechen, 02.11.2018 
 
Die Bürgermeisterin 
als örtliche Ordnungsbehörde 
 
 
 
Susanne Stupp 



 
 
 
 
    
Die Bürgermeisterin 
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STADT FRECHEN

 
 

Ergänzende Ordnungsbehördliche Verordnung vom 02.11.2018 
über das Offenhalten von Verkaufsstellen am 04.11.2018 

zum Martinsmarkt im Gewerbegebiet Europaallee 
 
 

Aufgrund des § 6 Absätze 1 und 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 
(Ladenöffnungsgesetz - LÖG NRW) vom 16. November 2006 (GV.NRW.S. 516), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 13. April 2013 (GV. NRW. S.208), in Verbindung mit § 27 Absatz 
4 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden - 
Ordnungsbehördengesetz (OBG) vom 13. Mai 1980 (GV.NW.1980 S.528), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW. S.1062), erlässt die Stadt Frechen als 
örtliche Ordnungsbehörde im Wege einer Dringlichen Entscheidung gemäß § 60 Absatz Satz 
2 GO NRW gemäß für das Gebiet der Stadt Frechen folgende ergänzende 
ordnungsbehördliche Verordnung: 
 

§ 1 
 
Am 04.11.2018 dürfen zusätzlich alle Verkaufsstellen im „Gewerbegebiet Europaallee“ 
(begrenzt durch Kölner Straße, Bonnstraße und A4) in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
geöffnet sein. Die Sonderregelungen u.a. des § 5 Ladenöffnungsgesetz NRW für bestimmte 
Verkaufsstellenarten bleiben hiervon unberührt.  

 
§ 2 

 
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig die Verkaufsstellen außerhalb der in 
§ 1 zugelassenen Geschäftszeiten offen hält. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 Absatz 
2 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten NRW mit einer Geldbuße geahndet 
werden. 
 

§ 3 
 

Diese ordnungsbehördliche Verordnung tritt am Tag nach Ihrer Verkündung im Amtsblatt der 
Stadt Frechen in Kraft. 
 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung wird hiermit verkündet. 
 
Frechen, 02.11.2018 
 
Die Bürgermeisterin 
als örtliche Ordnungsbehörde 
 
 
 
Susanne Stupp 
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STADT FRECHEN

 
 

Ergänzende Ordnungsbehördliche Verordnung vom 02.11.2018  
über das Offenhalten von Verkaufsstellen am 04.11.2018 
zum Martinsmarkt im Gewerbezentrum Dürener Straße 

 
 

Aufgrund des § 6 Absätze 1 und 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 
(Ladenöffnungsgesetz - LÖG NRW) vom 16. November 2006 (GV.NRW.S. 516), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 13. April 2013 (GV. NRW. S.208), in Verbindung mit § 27 Absatz 
4 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden - 
Ordnungsbehördengesetz (OBG) vom 13. Mai 1980 (GV.NW.1980 S.528), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW. S.1062), erlässt die Stadt Frechen als 
örtliche Ordnungsbehörde im Wege einer Dringlichen Entscheidung gemäß § 60 Absatz 1 
Satz 2 GO NRW für das Gebiet der Stadt Frechen folgende ordnungsbehördliche 
Verordnung: 
 

§ 1 
 
Am 04.11.2018 dürfen zusätzlich alle Verkaufsstellen im „Gewerbezentrum Dürener Straße“ 
(östlich der Dürener Straße mit den Zufahrten Dürener Straße und zusätzlichen Zugängen 
Mühlenbach) in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein. Die Sonderregelungen 
u.a. des § 5 Ladenöffnungsgesetz NRW für bestimmte Verkaufsstellenarten bleiben hiervon 
unberührt.  

 
§ 2 

 
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig die Verkaufsstellen außerhalb der in 
§ 1 zugelassenen Geschäftszeiten offen hält. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 Absatz 
2 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten NRW mit einer Geldbuße geahndet 
werden. 
 

§ 3 
 

Diese ordnungsbehördliche Verordnung tritt am Tag nach Ihrer Verkündung im Amtsblatt der 
Stadt Frechen in Kraft. 
 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung wird hiermit verkündet. 
 
Frechen, 02.11.2018 
 
Die Bürgermeisterin 
als örtliche Ordnungsbehörde 
 
 
 
Susanne Stupp 
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STADT FRECHEN

 
Bekanntmachung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 
 
1. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 

 
Die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Frechen zum 31. Dezember 2016 wurde 
gemäß § 103 Abs. 1 GO NRW durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Frechen 
durchgeführt. Dieses hat zum Abschluss der Prüfung am 17.04.2018 einen 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Prüfbericht vom 17.04.2018 der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner GmbH über die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichtes in seiner Sitzung am 10.07.2018 eingehend 
beraten, ihn als eigenen Prüfbericht übernommen und einen uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt. 
 
Daraufhin hat der Rat der Stadt Frechen in seiner Sitzung vom 10.07.2018 folgende 
Beschlüsse gefasst: 
 
1. Der Rat stellt den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss der 

Stadt Frechen zum 31.12.2016 gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW (mit einer Bilanzsumme 
von 446.679.621,16 € und einem Jahresfehlbetrag von -15.102.888,37 €) fest. 

 
2.  Der Rat beschließt, zur Deckung des Jahresfehlbetrages in Höhe von -15.102.888,37 € 

die Ausgleichsrücklage in Anspruch zu nehmen. Der Betrag der Ausgleichsrücklage zum 
01.01.2017 verringert sich damit von 16.302.682,64 € auf 1.199.794,27 €. 

 
3.  Der Rat erteilt der amtierenden Bürgermeisterin Stupp gem. § 96 Abs. 1 GO NRW für 

den Jahresabschluss zum 31.12.2016, unter Einbeziehung seines Beschlusses vom 
12.12.2017 zum Prüfbericht des Prüfungsamtes und des Rechnungsprüfungs-
ausschusses für das Haushaltsjahr 2016, die Entlastung. 

 
2. Bekanntmachung 

 
Die vorstehenden Beschlüsse sowie der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 werden 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 mit seinen Anlagen und der Lagebericht zum  
31. Dezember 2016 sind gemäß § 96 Abs. 3 GO NRW bis zur Feststellung des folgenden 
Jahresabschlusses im Rathaus, Johann-Schmitz-Platz 1-3, 50226 Frechen, 4. 
Obergeschoss, Zimmer 402, zu den allgemeinen Öffnungszeiten sowie im Internet 
einsehbar. 
 
 
Frechen, den 25.10.2018 
 
 
 
Susanne Stupp 
Bürgermeisterin 
 

 



Bekanntmachung 
der Stadt Frechen 

 
Öffentliche Auslegung des 
Flächennutzungsplans -frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 
1 BauGB- 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und 
Bauleitplanung hat in seiner Sitzung am 
25.09.2018 die Einleitung des 
Neuaufstellungsverfahrens des Flächen-
nutzungsplans gemäß § 2 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl. I S. 3634) beschlossen.  
 
Der Flächennutzungsplan stellt die sich 
aus der beabsichtigten städtebaulichen 
Entwicklung ergebende Art der 
Bodennutzung nach den voraussehbaren 
Bedürfnissen der Stadt in den Grundzügen 
dar. Er gilt somit für das gesamte 
Stadtgebiet 
 
Gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634) wird der Vorentwurf des 
Flächennutzungsplans für die Dauer von 
zwei Monaten öffentlich ausgelegt.  
 
Der Vorentwurf, der Umweltbericht sowie 
Übersichtskarten und Flächen-
berechnungen zur Neuausweisung von 
Wohn- und Gewerbeflächen können 
während der Offenlage eingesehen 
werden. 
 
Die Auslegung des Vorentwurfs erfolgt in 
der Zeit vom 
 
12.11.2018 bis einschließlich 14.01.2019 

 
während nachstehender Öffnungszeiten 
des Rathauses: 
 
montags bis mittwochs von 
07:30 Uhr bis 16:00 Uhr 
donnerstags von 
07:30 Uhr bis 18:00 Uhr 
sowie freitags von 
07:30 Uhr bis 12:30 Uhr 
 

im Foyer des Rathauses der Stadt 
Frechen, Johann-Schmitz-Platz 1-3, 
50226 Frechen. 
 
Die Öffentlichkeit kann während der 
vorstehenden Auslegungsfrist Einsicht 
nehmen und Stellungnahmen abgeben. 
 
Schriftliche Stellungnahmen sind zu 
richten an 
 

Stadt Frechen 
Die Bürgermeisterin 

Johann-Schmitz-Platz 1-3 
50226 Frechen 

 
Auskünfte zum Vorentwurf erteilen Herr 
Kemmerling und  Herr Müller in der 
Abteilung Stadtplanung, Zimmer 309a und 
309, 3. Obergeschoss des Rathauses, 
Tel.: 02234/501-1261 oder 02234/501-
1361  während der Dienststunden. 
Hier besteht auch die Möglichkeit, 
Stellungnahmen zur Niederschrift 
vorzubringen. 
 
Die Planunterlagen können auch im 
Internet unter https://www.stadt-
frechen.de/planenbauenundinfrastruktur/ 
stadtplanung/basisseiten/neuaufstellung-
flaechennutzungsplan.php 
eingesehen werden. 
 
Auf der Internetseite besteht auch die 
Möglichkeit, Anregungen und Stellung-
nahmen über ein Onlineformular 
abzugeben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht 
innerhalb der Frist der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Flächennutzungsplan unberück-
sichtigt bleiben können. 
 
Es wird ferner darauf hingewiesen, dass 
eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 
3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes in einem 
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 
des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes mit allen 
Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie 
im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder 

https://www.stadt-frechen.de/planenbauenundinfrastruktur/stadtplanung/basisseiten/neuaufstellung-flaechennutzungsplan.php
https://www.stadt-frechen.de/planenbauenundinfrastruktur/stadtplanung/basisseiten/neuaufstellung-flaechennutzungsplan.php
https://www.stadt-frechen.de/planenbauenundinfrastruktur/stadtplanung/basisseiten/neuaufstellung-flaechennutzungsplan.php
https://www.stadt-frechen.de/planenbauenundinfrastruktur/stadtplanung/basisseiten/neuaufstellung-flaechennutzungsplan.php


nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber 
hätte geltend machen können. 
 
Datenschutzhinweis: 
Bauleitplanplanungen sind öffentliche 
Planungen. Daher werden in der Regel 
alle eingehenden Äußerungen und 
Stellungnahmen einschließlich der 
enthaltenen personenbezogenen Angaben 
in öffentlichen Sitzungen der Fach-

ausschüsse und des Rates beraten und 
entschieden, soweit dies die Einsender 
nicht ausdrücklich einschränken.  
 
Frechen, den 26.10.2018 
 
 
 
Susanne Stupp  
Bürgermeisterin 

 





Bekanntmachung  
der Stadt Frechen 

 
Aufstellungsbeschluss und frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  
§ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch zum sachli-
chen Teilflächennutzungsplan „Rege-
nerative Energien“ 
  
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und 
Bauleitplanung hat in seiner Sitzung am 
31.05.2016  die Aufstellung des sachli-
chen Teilflächennutzungsplanes „Regene-
rative Energien“ und am 25.09.2018 die 
frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach 
§ 3 Abs. 1 BauGB  beschlossen. 

 
Der räumliche Geltungsbereich des Auf-
stellungsbeschlusses umfasst das gesam-
te Stadtgebiet. Das Planungsziel ist die  
Ausweisung von Konzentrationszonen  für 
die Windenergie zur planungsrechtlichen 
Steuerung der erneuerbaren Energien im 
Außenbereich. Es ist vorgesehen, die 
Konzentrationszonen im und am Rand des 
ehemaligen Tagebaus Frechen (Marien-
feld) auszuweisen. 
 
Gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBI. 
I.S. 3634)  ist die Öffentlichkeit möglichst 
frühzeitig über die allgemeinen Ziele der 
Planung, sich wesentlich unterscheidende 
Lösungen und die voraussichtlichen Aus-
wirkungen der Planung zu unterrichten 
und zur Äußerung im Hinblick auf den er-
forderlichen Umfang und den Detaillie-
rungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB aufzufordern. 
 
Der Vorentwurf inkl. Umweltbericht können  
in der Zeit vom  
 
12.11.2018  bis einschl. 14.01.2019 
während nachstehender Öffnungszeiten 
des Rathauses: 
 
montags bis mittwochs von 
07:30 Uhr bis 16:00 Uhr 
donnerstags von 
07:30 Uhr bis 18:00 Uhr 
sowie freitags von 
07:30 Uhr bis 12:30 Uhr 
 

im Foyer des Rathauses der Stadt Fre-
chen, Johann-Schmitz-Platz 1-3, 50226 
Frechen. 
 
Die Öffentlichkeit kann während der vor-
stehenden Auslegungsfrist Einsicht neh-
men und Stellungnahmen abgeben. 
 
Schriftliche Stellungnahmen sind zu rich-
ten an 
 

Stadt Frechen 
Die Bürgermeisterin 

Johann-Schmitz-Platz 1-3 
50226 Frechen 

 
Auskünfte zum Vorentwurf erteilt Frau 
Heldt in der Abteilung Stadtplanung, Zim-
mer 316, 3. Obergeschoss des Rathau-
ses, Tel.: 02234/501-1392 während der 
Dienststunden. Hier besteht auch die Mög-
lichkeit, Stellungnahmen zur Niederschrift 
vorzubringen. 

Die Planunterlagen können auch im Inter-
net unter https://www.stadt-
frechen.de/planenbauenundinfrastruktur/ 
stadtplanung/basisseiten/windenergie.php 
eingesehen werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht 
innerhalb der Offenlagefrist abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über die Neuaufstellung des Teilflächen-
nutzungsplanes „Regenerative Energien“ 
unberücksichtigt bleiben können. Gemäß 
§ 3 Abs. 3 BauGB wird ergänzend darauf 
hingewiesen, dass eine Vereinigung im 
Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nummer 2 
des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in 
einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 
Absatz 2 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 
1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit 
allen Einwendungen ausgeschlossen ist, 
die sie im Rahmen der Auslegungsfrist 
nicht oder nicht rechtzeitig geltend ge-
macht hat, aber hätte geltend machen 
können. 
 
Datenschutzhinweis: 
Bauleitplanplanungen sind öffentliche Pla-
nungen. Daher werden in der Regel alle 
eingehenden Äußerungen und Stellung-
nahmen einschließlich der enthaltenen  
 

https://www.stadt-frechen.de/planenbauenundinfrastruktur/stadtplanung/basisseiten/neuaufstellung-flaechennutzungsplan.php
https://www.stadt-frechen.de/planenbauenundinfrastruktur/stadtplanung/basisseiten/neuaufstellung-flaechennutzungsplan.php
https://www.stadt-frechen.de/planenbauenundinfrastruktur/stadtplanung/basisseiten/neuaufstellung-flaechennutzungsplan.php


personenbezogenen Angaben in öffentli-
chen Sitzungen der Fachausschüsse und 
des Rates beraten und entschieden, so-
weit dies die Einsender nicht ausdrücklich 
einschränken.  
 
Frechen, den 02.11.2018 
 
 
 
Susanne Stupp 
Bürgermeisterin 
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